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2126

Siebenundfünfzigste Verordnung zur Änderung von 
Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 18. Februar 2022

Artikel 1

Änderung der Coronaschutzverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 3 bis 8, § 73 
Absatz  1a Nummer  6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl.  I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 
des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert, § 28a Absatz 3 
zuletzt durch Artikel  12 Nummer  0 des Gesetzes vom 10.  September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, §28a Absatz 7 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5162) geändert, §28a Absatz 8 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert, § 32 durch Artikel 1 Num-
mer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I S. 802) neu gefasst, § 73 Ab-
satz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer  9 des Gesetzes vom 10.  Dezember 2021 (BGBl.  I S.  5162) geändert 
worden sind, sowie von § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-
ordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der durch Artikel 20a Num-
mer 3 und 7 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl.  I S. 4906) geändert 
worden ist, und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S.  218b), der durch Artikel  1 Nummer  6 des Gesetzes vom 
25.  März 2021 (GV. NRW. S.  312) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Die Coronaschutzverordnung vom 11. Januar 2022 (GV. NRW. S. 2b), die zuletzt 
durch Verordnung vom 16. Februar 2022 (GV. NRW. S.  100a) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Eigenverantwortung der Menschen, insbesondere der erlangte Impfschutz, 
und Achtsamkeit tragen dazu bei, gesundheitliche Gefahren nachhaltig zu 
begrenzen und vor allem einschneidendere Schutzmaßnahmen auch in Zu-
kunft entbehrlich zu machen.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:
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 a)  In Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 10 Satz 3 
wird jeweils das Wort „Anlage“ durch die Angabe „Anlage 1“ ersetzt.

 b)  Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Immunisierte Personen im Sinne dieser Verordnung sind vollständig ge-
impfte und genesene Personen gemäß der Anlage 2 zu dieser Verord-
nung.“

 c)  Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Soweit diese Verordnung an eine Auffrischungsimpfung geringere 
Schutzmaßnahmen anknüpft, gelten diese auch für Personen, die nach 
der Anlage 2 zu dieser Verordnung Personen mit einer Auffrischungsimp-
fung gleichgestellt sind.“

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 3 wird aufgehoben.

  bb)  Die Nummern 4 und 5 werden die Nummern 3 und 4.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

   „(1a) Bei der Inanspruchnahme und Erbringung körpernaher Dienstleis-
tungen ist von nicht immunisierten Personen abweichend von Absatz  1 
eine Maske des Standards FFP2 ohne Aus atemventil oder eine vergleich-
bare Maske (insbesondere KN95/N95) zu tragen. Das Tragen einer sol-
chen Maske wird zudem allen Personen dringend empfohlen:

  1.  in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- oder -fernverkehrs ein-
schließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und Schülerbeförderung 
sowie innerhalb anderer geschlossener Verkehrsmittel (Bahnen, 
Schiffe, Flugzeuge, Fahrschulfahrzeuge und so weiter) und

  2.  in Handelsgeschäften.

   Die für das Angebot verantwortlichen Personen können die Nutzung ei-
ner solchen Maske zur Voraussetzung für die Angebotsnutzung machen.“

 c)  In Absatz  2 wird in dem Satzteil vor der Aufzählung die Angabe „Ab-
satz 1“ durch die Angabe „den Absätzen 1 und 1a“ ersetzt.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
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   „(1) Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen nur 
noch von immunisierten oder getesteten Personen in Anspruch genom-
men, besucht oder als Teilnehmenden ausgeübt werden:

  1.  Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes im öffent-
lichen Raum in Innenräumen, 

  1a.  Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes im öffent-
lichen Raum im Freien bei gleichzeitig mehr als 750 Teilnehmenden,

  2.  Angebote und Veranstaltungen der schulischen, hochschulischen, be-
rufl ichen oder berufsbezogenen Bildung (einschließlich Ausbildungs-
messen, Jobbörsen und Berufsorientierungsveranstaltungen), der 
frühkindlichen Bildung in der Kindertagesbetreuung, der politischen 
Bildung und der Selbsthilfe sowie Bildungsangebote von Fahrschu-
len, Integrationskurse und die Nutzung von Hochschulbibliotheken 
und Hochschulmensen durch Personen, die als Beschäftigte bezie-
hungsweise Studierende der Hochschule oder der Einrichtung unmit-
telbar angehören,

  3.  Angebote der Jugendsozialarbeit und der Jugendarbeit sowie Ange-
bote gemäß § 16 des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

  4.  die Nutzung von öffentlichen Bibliotheken unter Ausnahme der kon-
taktlosen Ausleihe und Rückgabe von Medien, 

  5.  Messen, soweit diese ausschließlich für gewerbliche Wiederverkäufer, 
gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer zugänglich sind, sowie 
Kongresse und andere Veranstaltungen, wenn daran ausschließlich 
Angehörige von Firmen und Unternehmen teilnehmen und sie unter 
Beachtung der arbeitsrechtlichen Infektionsschutzvorgaben durchge-
führt werden,

  6.  Sitzungen kommunaler Gremien und rechtlich erforderliche Sitzun-
gen von Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institu-
tionen, Gesellschaften, Gemeinschaften, Parteien oder Vereine sowie 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen politischer Parteien 
ohne geselligen Charakter,  

  7.  Beerdigungen und standesamtliche Trauungen,

  8.  sonstige Veranstaltungen und Angebote, die von der zuständigen Be-
hörde nach den Maßgaben dieses Absatzes zugelassen werden, weil 
sie nach Einschätzung der Behörde nicht der Freizeitgestaltung die-
nen,

  9.  Sonnenstudios und körpernahe Dienstleistungen (einschließlich Fri-
seurleistungen) unter Ausnahme von medizinischen oder pfl egeri-
schen Dienstleistungen,
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  10.  die gemeinsame oder gleichzeitige Ausübung von im Sinne dieser Ver-
ordnung kontaktfreiem Sport (wie zum Beispiel Leichtathletik, Ten-
nis oder Golf) im Freien im öffentlichen Raum sowie die gemeinsame 
Sportausübung innerhalb der Kontaktbeschränkungen von § 6 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 im Freien im öffentlichen Raum,

  11.  nicht-touristische Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben, wo-
bei von nicht immunisierten Personen bei der Anreise und danach je-
weils nach Ablauf der Gültigkeit ein erneuter Test vorzulegen ist,

  12.  Kinder- und Jugend- sowie Familienerholungsfahrten von öffentli-
chen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, wobei von 
nicht immunisierten Personen bei der Anreise und erneut nach je-
weils weiteren vier Tagen ein negativer Testnachweis vorzulegen oder 
ein gemeinsamer beaufsichtigter Selbsttest durchzuführen ist.

   Satz 1 gilt nicht für die in § 3 Absatz 2 Nummer 7 aufgeführten Fälle. 

   (2) Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen vor-
behaltlich der nachfolgenden Absätze nur noch von immunisierten Per-
sonen in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden ausgeübt 
werden:

  1.  Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und sonstige Kultureinrich-
tungen, Konzerte, Aufführungen, Lesungen und sonstige Kulturver-
anstaltungen in Theatern, Kinos und sonstigen Kultureinrichtungen 
sowie außerhalb von Kultureinrichtungen,

  2.  Tierparks, Zoologische Gärten, Freizeitparks, Spielhallen, reine Frei-
bäder (unter Ausnahme der Nutzung durch Schulen, die sich nach 
den Regeln der Coronabetreuungsverordnung richtet) sowie ver-
gleichbare Freizeiteinrichtungen,

  3.  die gemeinsame Sportausübung (einschließlich Wettkampf und Trai-
ning) im Freien auf Sportstätten sowie außerhalb von Sportstätten im 
öffentlichen Raum, die nicht unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 fällt, 
sowohl im Amateursport als auch im Profi sport, wobei für Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an Profi ligen, an Ligen und Wettkämpfen ei-
nes Verbands, der Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ist, 
sowie Teilnehmende an berufsvorbereitenden Sportausbildungen 
(zum Beispiel erforderliche Lehrveranstaltungen im Rahmen von 
Hochschulstudiengängen), die über eine erste Impfung verfügen, bis 
zur zweiten Impfung übergangsweise als Ersatz der Immunisierung 
ein Testnachweis nach § 2 Absatz 8a Satz 1 auf der Grundlage einer 
PCR-Testung ausreichend ist; für Berufssportlerinnen und Berufs-
sportler sowie für Teilnehmende an berufsvorbereitenden Sportaus-
bildungen gilt diese Übergangsregelung bis zu einer bundesgesetzli-
chen Regelung auch ohne den Nachweis einer ersten Impfung weiter,
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  4.  der Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauerin oder Zu-
schauer,

  5.  Volksfeste und vergleichbare Freizeitveranstaltungen,

  6.  Messen und Kongresse, die nicht unter Absatz 1 fallen,

  7.  Bildungsangebote, die nicht unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fallen,

  8.  Gesellschaftsjagden,

  9.  sonstige Veranstaltungen und Einrichtungen zur Freizeitgestaltung 
im öffentlichen Raum, insbesondere in Bildungs-, Kultur-, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen in Innenräumen und im Freien, unter Aus-
nahme von Kinderspielplätzen im Freien; als der Freizeitgestaltung 
dienend gelten dabei alle Nutzungen und Veranstaltungen, die nicht 
nach Absatz  1 ausdrücklich abweichenden Zugangsbeschränkungen 
unterliegen, 

  10.  touristische Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben,

  11.  touristische Busreisen. 

   Satz  1 gilt nicht für die in §  3 Absatz  2 Nummer  7 aufgeführten Fälle. 
Satz  1 gilt ebenfalls nicht für schulische Veranstaltungen, diese richten 
sich nach den Regelungen der Coronabetreuungsverordnung.“ 

 b)  Absatz 2a wird aufgehoben.

 c)  Die Absätze 5 und 5a werden wie folgt gefasst:

   „(5) Bei Veranstaltungen nach den Absätzen 2 und 3 darf oberhalb ei-
ner absoluten Zahl von 250 gleichzeitig anwesenden oder teilnehmen-
den Personen die zusätzliche Auslastung bei höchstens 50 Prozent der 
über 250 Personen hinausgehenden regulären Höchstkapazität liegen; 
insgesamt sind dabei höchstens 750 gleichzeitig anwesende Zuschau-
ende, Besucherinnen und Besucher oder Teilnehmende zulässig; Perso-
nen nach Absatz 4 werden nicht mitgezählt. Soweit für alle gemäß den 
Sätzen 1 und 2 zulässigen Personen Sitzplätze vorhanden sind, dürfen 
Stehplätze nicht besetzt werden. Satz  1 gilt nicht für Veranstaltungen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 sowie für Veranstaltungen, bei denen 
eine Zugangskontrolle aufgrund des Veranstaltungscharakters nicht er-
folgen kann.

   (5a) Sollen bei Veranstaltungen abweichend von Absatz  5 mehr als 750 
Personen teilnehmen, so darf

  1.  die Auslastung in Innenräumen maximal 30 % der jeweiligen 
Höchstkapazität betragen, jedoch nicht mehr als insgesamt 4 000 Per-
sonen,
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  2.  die Auslastung im Freien maximal 50 % der jeweiligen Höchstkapa-
zität betragen, jedoch nicht mehr als insgesamt 10 000 Personen. 

   Die freien Platzkapazitäten innerhalb der Veranstaltungsorte sind dafür 
zu nutzen, um angemessene Abstände zwischen teilnehmenden Personen, 
die nicht demselben Haushalt angehören, sicherzustellen. Unabhängig 
davon, ob sich dies für die betreffenden Veranstaltungen bereits aus an-
deren Vorschriften dieser Verordnung ergibt, sind die vorstehenden Perso-
nenzahlen nur zulässig, wenn für die Veranstaltungen eine Pfl icht, min-
destens eine medizinische Maske zu tragen, umgesetzt wird und nur 
 Personen Zugang haben, die die Zugangsvoraussetzungen zu Veranstal-
tungen und Angeboten nach Absatz 3 erfüllen. Bei Veranstaltungen nach 
Absatz 3 Nummer 6 sind die erhöhten Personenzahlen nicht zulässig.“

 d)  Absatz 6 Satz 5 wird aufgehoben.

 e)  Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

   „(11) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für rein digitale Formate 
sowie die kontaktlose Ausleihe und Rückgabe von Medien in Bibliothe-
ken.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 2 wird nach dem Wort „Prostitutionsstätten“ das Wort „, so-
wie“ durch einen Punkt ersetzt.

 b)  Nummer 3 wird aufgehoben.

6.  § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6

 Kontaktbeschränkungen

  Nicht immunisierte Personen dürfen im öffentlichen und privaten Raum aus 
privaten Gründen mit anderen Personen nur nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zusammentreffen:

 1.  innerhalb des eigenen Hausstandes ohne Personenbegrenzung,

 2.  über den eigenen Hausstand hinaus mit höchstens zwei Personen aus ei-
nem weiteren Hausstand, wobei Kinder bis einschließlich 13 Jahren hier-
von ausgenommen sind,

 3.  wenn dies zur Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger 
Personen, aus zwingenden betreuungsrelevanten Gründen oder zur 
Wahrnehmung von Sorge- oder Umgangsrechten erforderlich ist, oder

 4.  soweit es sich um eine Versammlung oder Veranstaltung handelt, zu der 
gemäß § 4 Absatz 1 auch nicht immunisierte Personen Zugang haben.
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  Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Partnerinnen und 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Hausstand, 
auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Für Zusammenkünfte 
von immunisierten Personen mit nicht immunisierten Personen gilt Satz 1.“

7.  In §  7 Absatz  2 Satz  3 wird die Angabe „Nummer  4“ durch die Angabe 
„Nummer 3“ ersetzt.

8.  § 8 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 5a wird wie folgt gefasst:

  „5a.  entgegen § 4 Absatz 5 eine Veranstaltung ohne Einhaltung der vorge-
schriebenen Kapazitätsbegrenzung, mit mehr als 750 gleichzeitig an-
wesenden Zuschauenden, Besucherinnen und Besuchern oder Teil-
nehmenden oder trotz ausreichender Anzahl an Sitzplätzen unter 
Nutzung von Stehplätzen durchführt,“.  

 b)  Die Nummern 8 und 9 werden wie folgt gefasst:

  „8.  entgegen §  5 Nummer  1 einen Club, eine Diskothek oder eine ver-
gleichbare Einrichtung betreibt oder eine vergleichbare Veranstal-
tung durchführt oder entgegen § 5 Nummer 2 einen Swingerclub be-
treibt oder vergleichbare Angebote, insbesondere in Bordellen und 
Prostitutionsstätten, durchführt,

  9.  entgegen § 6 eine Zusammenkunft mit nicht immunisierten Personen 
durchführt oder daran teilnimmt,“.

 c)  Nummer 10 wird aufgehoben.

 d)  Nummer 11 wird Nummer 10.

9.  § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Unter Berücksichtigung der Situation in den Krankenhäusern wird bis 
zum 4. März 2022 eine erneute Überprüfung der Regelungen mit dem Ziel 
der Reduzierung von Schutzmaßnahmen erfolgen.“

10.  Die bisherige Anlage zur Coronaschutzverordnung wird durch die Anlage 1 
zu dieser Verordnung ersetzt.

11.  Die Anlage 2 zu dieser Verordnung wird der Coronaschutzverordnung als 
Anlage 2 hinzugefügt.
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Artikel 2

Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 3 bis 8, 
§§ 29 bis 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 
zuletzt durch Artikel  1 Nummer  2 des Gesetzes vom 22.  November 2021 
(BGBl. I S. 4906) geändert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 
des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl.  I S.  4147) geändert, §  28a Ab-
satz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 7 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 
des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert, §28a Absatz 8 
zuletzt durch Artikel  1 Nummer  6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162) geändert, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Geset-
zes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 18 
des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert, § 32 durch Artikel 1 
Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, § 73 
Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. 
Mai 2020 (BGBl.  I S. 1010) geändert und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer  9 des Gesetzes vom 10.  Dezember 2021 (BGBl.  I 
S. 5162) geändert worden sind, sowie von § 7 der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung vom 8.  Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der 
durch Artikel  20a Nummer  3 und 7 des Gesetzes vom 22.  November 2021 
(BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, und § 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 13 
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) die durch Artikel 1 Nummer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 
(GV. NRW. S.  312) geändert worden sind, verordnet das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales:

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 24. November 2021 (GV. 
NRW. S.  1199c, ber. S.  1384), die zuletzt durch Artikel  3 der Verordnung vom 
8. Februar 2022 (GV. NRW. S. 48c) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

  „(8) Bei positivem Testergebnis eines Coronaschnelltests oder eines Corona-
selbsttests soll unverzüglich eine Nachkontrolle durch PCR-Testung im 
Sinne von § 4b der Coronavirus-Testverordnung erfolgen.“

2.  In § 3a Satz 1 werden nach dem Wort „fallen“ die Wörter „oder einen sonsti-
gen Anspruch auf Testung aus der Coronavirus-Testverordnung haben“ ein-
gefügt.

3.  In § 4 Satz 1 werden nach der Angabe „(BAnz AT 28.06.2021 V1)“ die Wörter 
„in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

4.  In § 4a Satz 2 wird nach der Angabe „§ 2“ die Angabe „Absatz 3“ eingefügt.
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5.  In § 7 Satz 1 und in § 8 Absatz 4 Satz 1 wird jeweils die Angabe „24. Januar 
2022 (MBl. NRW. 2022 S. 10a.)“ durch die Angabe „18. Februar 2022 (MBl. 
NRW. 2022 S. 78a)“ ersetzt.

6.  § 9 wird wie folgt gefasst:

 „§ 9

 Ambulante Dienste, Tages- und Nachtpfl egeeinrichtungen 
und Betreuungsgruppen

  (1) In Betreuungsgruppen nach § 5 Nummer 1 Buchstabe f, die als Angebote 
zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch anerkannt wurden, dürfen die leistungserbringen-
den Personen die Einrichtung nur betreten werden, wenn sie vollständig ge-
impfte, genesene oder getestete Personen im Sinne der Anlage 2 zur Corona-
schutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung sind und einen Impf-, 
Genesenen- oder Negativtestnachweis mit sich führen oder beim Arbeitge-
ber hinterlegt haben. § 7 gilt entsprechend.

  (2) Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreu-
ung durch ein Unternehmen gemäß § 5 Nummer 1 Buchstabe c, d, f und j ist 
ein Coronaschnelltest durchzuführen oder zu veranlassen. Der Test darf bei 
Aufnahme nicht älter als 24 Stunden sein.“

7.  § 11 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Unbeschadet der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes unterliegen Be-
schäftigte der Betriebe nach Absatz 1, die in der Produktion tätig sind, auch 
dann einer Testpfl icht, wenn sie vollständig geimpfte oder genesene Perso-
nen im Sinne der Anlage 2 zur Coronaschutzverordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung sind.“

8.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Eine Absonderung nach § 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutz-
gesetzes erfolgt in Form der Isolierung (Absonderung von infi zierten Per-
sonen oder ansteckungsverdächtigen Personen im Sinne von §  13 Ab-
satz 3 und § 14 Absatz 1) und der Quarantäne (Absonderung von Haus-
haltsangehörigen und Kontaktpersonen).“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 wird jeweils die Angabe „§§ 14“ durch 
die Angabe „§§ 13“ ersetzt.

 c)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Für Bewohnerinnen und Bewohner von Pfl egeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe gelten an-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7a vom 18. Februar 2022 131a

stelle der §§ 13 und 15 die Regelungen der Allgemeinverfügung des Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales „Besondere Schutzmaß-
nahmen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Einrichtungen 
der Pfl ege, der Eingliederungshilfe, der Sozialhilfe und Betreuungsgrup-
pen nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (CoronaAVEin-
richtungen)“ vom 18. Februar 2022 in der jeweils geltenden Fassung. Lie-
gen die Voraussetzungen des § 14 vor, so erfolgt die Absonderung in Form 
der isolierten Versorgung.“

9.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Die Isolierung endet grundsätzlich nach 10 Tagen ab dem Tag des 
erstmaligen Auftretens von Symptomen (insbesondere Atemnot, neu auf-
tretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust), wenn 
zwischen erstem Symptombeginn und Vornahme des ersten positiven 
Tests maximal 48 Stunden liegen, oder der Vornahme des ersten positiven 
Tests (PCR-Test oder vorheriger Schnelltest). Die Isolierung ist fortzuset-
zen, wenn und solange zu diesem Zeitpunkt noch Symptome vorliegen. 
Die Isolierung kann von Personen, die seit 48 Stunden symptomfrei sind, 
vorzeitig beendet werden, wenn die betreffende Person über ein negatives 
Testergebnis eines Coronaschnelltests nach § 1 Absatz 2 verfügt, der auf 
einer Testung nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 bis 2 beruht, oder über ein 
negatives Testergebnis eines PCR-Tests verfügt oder wenn ein PCR-Test 
einen CT-Wert über 30 aufweist. Die Testung (mittels Coronaschnelltest 
oder PCR-Test) darf frühestens am siebten Tag der Isolierung vorgenom-
men werden.“

 b)  Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

   „(8) Der Testnachweis, welcher zur vorzeitigen Beendigung führt, ist für 
mindestens einen Monat aufzubewahren und der zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorzulegen. Beschäftigte, die nach einer durch einen Test 
verkürzten Isolierung an den Arbeitsplatz zurückkehren, müssen den 
Testnachweis auch der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber vorlegen.“

10.  § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Personen, die mit einer positiv getesteten Person nach § 14 Absatz 3 
in einer häuslichen Gemeinschaft leben, sind verpfl ichtet, sich unverzüg-
lich nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses des Haushalts-
mitglieds in Quarantäne zu begeben. Dies gilt nicht, wenn sie nach § 6 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung einer Aus-
nahme von der Quarantänepfl icht unterliegen, weil sie

  1.  Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) sind, 
also insgesamt drei Impfungen erhalten haben (auch bei jeglicher 
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Kombination mit dem COVID-19-Impfstoff der Firma Janssen (John-
son & Johnson) oder

  2.  den Personen mit einer Auffrischungsimpfung gemäß der Anlage 2 
zur Coronaschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung gleich-
gestellt sind. 

  Unabhängig von der Ausnahme wird eine Kontaktreduzierung, ein Selbst-
monitoring (Körpertemperatur, Symptome) und das Tragen mindestens einer 
medizinischen Maske bei Kontakt zu anderen Personen bis zum 14. Tag 
nach der letzten Exposition zu dem SARS-CoV-2-Fall empfohlen. Entwi-
ckelt die von der Quarantäne ausgenommene haushaltsangehörige Person 
Symptome, so muss sie sich sofort in Selbstisolierung begeben und zeitnah 
eine Testung (mindestens mittels Coronaschnelltests) veranlassen.“

11.  In § 17 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 14“ durch die Angabe §§ 13, 
14“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung der Coronateststrukturverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 3 bis 8, 
§§ 29 bis 31, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer  2 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl.  I S.  4906) geändert, 
§ 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl.  I S. 4147) geändert, Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Num-
mer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) eingefügt, Ab-
satz 7 und Absatz 8 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 10. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 
des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl.  I S.  1594), §  30 zuletzt durch Artikel  1 
Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), § 32 durch Arti-
kel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, 
§ 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Ar-
tikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geän-
dert worden sind, sowie von § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der durch Artikel  20a 
Nummer  7 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl.  I S.  4906) geändert 
worden ist, und § 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 13 des Infektionsschutz- und Be-
fugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), die durch Artikel 1 Num-
mer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden 
sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen:

Die Coronateststrukturverordnung vom 29. September 2021 (GV. NRW. S. 1127), 
die zuletzt durch Artikel  3 der Verordnung vom 2. Februar 2022 (GV. NRW. 
S. 48a) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7a vom 18. Februar 2022 133a

1.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Durchführung von Testungen nach §  4a der Coronavirus-Testver-
ordnung vom 21.  September 2021 (BAnz AT 21.09.2021 V1) in der jeweils 
geltenden Fassung ist auch weiterhin ein notwendiger Bestandteil der Pan-
demiebekämpfung und gerade im Hinblick auf die aus anderen Gründen er-
forderlichen Öffnungen eine entscheidende Schutzmaßnahme nach § 28 des 
Infektionsschutzgesetzes. Dabei geht es sowohl um die bessere Aufdeckung 
und Unterbrechung von Infektionsketten als auch um die Zugangssteuerung 
zu Angeboten und Einrichtungen mit höheren Infektionsrisiken.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Soweit es ihnen möglich ist, sollen Testzentren und Teststellen nach 
Absatz 1 ihre Angebote so gestalten, dass sie auch Testungen für Dritte 
wie zum Beispiel Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Bil-
dungseinrichtungen, sonstige Einrichtungen sowie öffentliche Einrich-
tungen auf deren Kosten vornehmen können. Hierbei kann das verpfl ich-
tende Testangebot der Arbeitgeber gemäß § 5 Absatz 1 der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung nicht über 
die Testungen nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung durchgeführt werden. Gleiches gilt für die Schultest-
ungen nach der Coronabetreuungsverordnung.“

3.  In § 3b Absatz 2 Satz 4 wird nach der Angabe „§ 4a“ die Angabe „oder § 4b“ 
eingefügt.

4.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Testungen nach §  2 Absatz  1 der Coronavirus-Testverordnung in 
Verbindung mit § 15 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 und 2 oder § 16 Absatz 3 
der Corona-Test-und-Quarantäne-Verordnung und die Testungen nach § 4a 
der Coronavirus-Testverordnung sind für die dort genannten getesteten an-
spruchsberechtigten Personen kostenfrei. Die Testungen nach § 4a der Coro-
navirus-Testverordnung können gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 der Coronavirus-
Testverordnung mindestens einmal wöchentlich in Anspruch genommen 
werden.“

5.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

  „2.  Testzeugnisse ausstellt, ohne hierzu nach den Regelungen diese Ver-
ordnung berechtigt oder von der zuständigen unteren Gesundheits-
behörde nach § 3 Absatz 3 beauftragt zu sein,“.
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 b)  Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 3 und 4. 

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage 1 („Hygiene- und Infektionsschutzregeln“)  
zur CoronaSchVO NRW 

 
 
Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln fassen die Grundregeln zu-
sammen, die von Privatpersonen zur Vermeidung von Infektionen in möglichst allen Le-
bensbereichen beachtet werden sollten und von den verantwortlichen Personen für An-
gebote und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, ver-
pflichtet beachtet werden müssen. 

Die nachfolgenden Regeln bilden nur die Empfehlungen und Verpflichtungen ab, die 
sich aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und der Coronaschutzverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektions-
schutz bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z. B. dem Arbeitsschutzrecht) 
müssen ebenfalls und ggf. auch darüber hinaus beachtet werden.  

I. Allgemeine Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 

Jeder in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähigen Person wird in allen 
Lebensbereichen die Umsetzung der folgenden Verhaltensregeln dringend empfohlen; 
dies gilt ausdrücklich auch für immunisierte Personen: 
 

1. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion! 

Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute 
Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein Coronatest durchge-
führt werden. 

2. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten! 

Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten 
mit Bekannten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Jeder 
nähere Kontakt birgt ein Infektionsrisiko und kann für nicht immunisierte Personen 
beim Kontakt mit infizierten Personen zu einer Quarantänepflicht führen. Die Ab-
standsregel sollte vor allem bei flüchtigen Zufallskontakten eingehalten werden.  

Verzichtbar ist der Mindestabstand dagegen dort, wo die Coronaschutzverordnung 
andere Schutzmaßnahmen wie eine Zugangsbeschränkung auf immunisierte und ge-
testete Personen vorsieht (z.B. bei Kulturveranstaltungen, Innengastronomie) oder 
wo sich der unmittelbare Kontakt an festen Plätzen auf eine begrenzte Personenzahl 
bezieht. 

3. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten! 

Regelmäßiges gründliches Händewaschen – gerade nach Kontakt mit anderen Per-
sonen oder einem Aufenthalt im öffentlichen Raum – sowie die Vermeidung der Aus-
breitung möglicher eigener Infektionen durch Niesen in die Armbeuge und die Ver-
meidung von Körperkontakt zu fremden Personen sollten unbedingt fortgeführt wer-
den, solange die Corona-Infektionen sich ausbreiten. 
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4. Maskentragen bei Nichteinhaltung von Mindestabständen! 

Dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden kön-
nen und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, sollte zum Schutz vor einer An-
steckung durch Tröpfcheninfektionen auch dann eine Maske getragen werden, wenn 
die Coronaschutzverordnung dies nicht ausdrücklich verpflichtend vorschreibt. Auch 
im Außenbereich ist bei nahen Begegnungen eine Tröpfcheninfektion mit der Delta-
und der Omikron-Variante möglich. 

 
II. Hygieneregeln zum Betrieb von Angeboten und Einrichtungen 

1. Verbindliche Regeln 

Von Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet 
sind, sind folgende Hygieneanforderungen verpflichtend umzusetzen:  

Sicherzustellen sind 

a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewa-
schen beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in Eingangsbereichen 
von gastronomischen Einrichtungen, 

b) die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sani-
tärbereiche in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschut-
zes Rechnung tragen, 

c) die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen 
oder Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,  

d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei 
mindestens 60 Grad Celsius, sofern eine Reinigung von Gläsern im Geschirrspüler 
oder in Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur nicht 
möglich ist, soll möglichst heißes Wasser mit einer Temperatur von mindestens 45 
Grad Celsius mit Spülmittel verwendet werden; bei der Verwendung von kälterem 
Wasser ist in besonderem Maße auf eine ausreichende Menge des Spülmittels, län-
gere Verweildauer der Gläser im Spülbecken sowie eine sorgfältige mechanische 
Reinigung und anschließende Trocknung der Gläser zu achten; wird auf die Trock-
nung verzichtet, ist eine Gläserreinigung mit räumlich getrennter Vor- und Nachspü-
lung zur sorgfältigen mechanischen (Vor-)Reinigung und anschließenden gründli-
chen Frischwasserspülung zu verwenden; die Tenside beziehungsweise Spülmittel 
müssen geeignet sein, die Virusoberfläche zu beschädigen und das Virus zu inakti-
vieren,  

e) das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad 
Celsius, wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach jedem 
Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu wechseln und ansonsten Einmalhandtü-
cher zu verwenden sind, 

f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Ver-
halten durch Informationstafeln oder ähnliches. 
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Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu 
verwenden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens begrenzt viruziden Wir-
kung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Buchstabe a gilt nicht für Angebote und 
Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs. 
 
Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen ist eine dauerhafte oder 
mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. 
Soweit dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann eine Luftfilteranlage eingesetzt 
werden, die eine Reduzierung der Virenlast unter Berücksichtigung der Raumgröße si-
cherstellt. Die Intensität der Lüftung oder Luftfilterung und die Lüftungsintervalle sind 
der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen aus-
geübten Tätigkeiten, zum Beispiel sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit er-
höhtem Aerosolausstoß, anzupassen. Soweit andere Behörden, zum Beispiel Behörden 
des Arbeitsschutzes, der Schul- oder Bauaufsicht, Vorgaben zur Belüftungssituation 
machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu berücksichtigen. Die zuständigen Behör-
den können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsregelung anhand 
der konkreten Situation des Einzelfalls, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, machen. 
 
2. Empfehlungen 

Beim Betrieb von gastronomischen Einrichtungen wird empfohlen, zwischen den Ti-
schen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten oder eine bauliche Abtrennung anzu-
bringen. 
 
III. Regelungen für beaufsichtigte Selbsttests 

1. Selbsttests unter Aufsicht müssen von einer fachkundigen, geschulten oder unterwie-
senen Person überwacht und entsprechend den Herstellerangaben des Test-Kits (Ab-
lauf, Temperatur etc.) vorgenommen werden. Es muss sich um zugelassene Selbst-
tests*1 handeln und eine Kontrolle und Aufnahme der persönlichen Daten muss anhand 
eines Ausweisdokumentes erfolgen*2. 

2. Die noch nicht getestete Person muss sich bis zur Feststellung des Ergebnisses ab-
gesondert von anderen Beschäftigten und Gästen/Teilnehmenden aufhalten – im Au-
ßenbereich oder in einer getrennten Räumlichkeit oder mit Abtrennung durch Plexiglas 
oder vergleichbare bauliche Anlagen. 

3. Zutritt ist erst nach Auswertung eines Tests zu gewähren, soweit das Testergebnis 
negativ ist. Bei einem positiven Testergebnis ist der Zutritt zu untersagen. 

4. Mindestinhalte der Unterweisung sind: Die unterwiesene Person muss 
 

a) den jeweiligen Beipackzettel lesen, verstehen und anwenden können, 

b) die Auswertung des Testergebnisses beherrschen und die Folgen positiver/negativer 
Testergebnisse kennen, 

c) die Befolgung der AHA-L Regeln bei der Testung beherrschen sowie 

d) die Bedingungen zur Lagerung, Mindesthaltbarkeit und Anwendung kennen. 
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5. Das Ergebnis ist für den Zeitraum der Nutzung des Angebots bzw. den Zeitraum der 
Teilnahme an der Veranstaltung zu dokumentieren und danach zu vernichten. Die Do-
kumentation der beaufsichtigten Selbsttests ist bei einer Kontrolle den berechtigten Per-
sonen vorzulegen. Ein von einem Anbieter ausgestellter Testnachweis kann nicht für 
den Zutritt zu anderen Einrichtungen oder Veranstaltungen genutzt werden. Ein bei dem 
Anbieter vorgenommener negativer Test ist nur zur Nutzung für genau dieses Angebot 
und höchstens für die Dauer von 24 Stunden gültig.  
 
6. Eine videoüberwachte Vornahme des beaufsichtigten Selbsttests ist unzulässig! Der 
beaufsichtigte Selbsttest muss vor Ort bei dem jeweiligen Anbieter des Angebotes bzw. 
der Dienstleistung unter Aufsicht einer von ihr oder ihm beauftragten Person zur Teil-
nahme an der Veranstaltung/Nutzung des Angebots durchgeführt werden; d.h. ein ge-
genseitiges Testen und Beaufsichtigen von Gästen/Teilnehmenden ist unzulässig.  
 
*1  https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigen-

tests/_node.html 
 
*2  Ausweisdokumente können sein: ein Personalausweis, ein Aufenthaltstitel oder ein 

anderes amtliches Ausweisdokument, welches neben einem Lichtbild den Namen, 
das Geburtsdatum und die aktuelle Anschrift beinhaltet. 
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Anlage 2  
zur CoronaSchVO NRW 

vollständiger Impfschutz, Genesenenstatus und Auffrischungs-
impfungen sowie gleichgestellte Personen 

 
 

A. Vollständiger Impfschutz 

Als vollständig geimpfte Person im Sinne der Coronaschutzverordnung gilt eine Person, die über 
einen vollständigen Impfschutz verfügt. Ein solcher vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn 

- die für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen mit den 
zugelassenen Impfstoffen eingehalten werden und 

- nach Verabreichung der letzten erforderlichen Einzelimpfung 14 Tage vergangen sind 
(Intervallzeit).  

 
Folgende Impfstoffe kommen in folgenden Kombinationen für das Vorhandensein eines voll-
ständigen Impfschutzes in Betracht:  

Anforderungen an den vollständigen Impfschutz bei Impfungen mit nur einem Impfstoff 

Impfstoff Zulassungsinhaber Anzahl der Impfdosen für 
die vollständige Impfung 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

BioNTech Manufacturing 
GmbH 

2 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Moderna Biotech Spain, S.L. 2 

Vaxzevria 

Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

AstraZeneca AB, Schweden 2 

COVID-19 Vaccine Janssen 

Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Janssen-Cilag International 
NV 

2 

 

Anforderungen an einen vollständigen Impfschutz bei Impfungen mit mehreren Impfstoffen: 

Impfung 1 Impfung 2 Anzahl Impfdosen für die 
vollständige Impfung 

Vaxzevria 
Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

2 

Vaxzevria 
Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

2 
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Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

2 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

2 

COVID-19 Vaccine Janssen 
Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

2 

COVID-19 Vaccine Janssen 
Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

2 

  
Im Ausland zugelassene Versionen der EU-zugelassenen Impfstoffe (Original- oder Lizenzpro-
duktionen) stehen den genannten EU-zugelassenen Impfstoffen für den Nachweis des Impfschut-
zes gleich. 

 
Ausnahmetatbestände 

Abweichend von dem Vorstehenden ist eine einzelne Impfstoffdosis mit einem der oben  
aufgeführten Impfstoffe ausreichend, wenn 

- die betroffene Person einen bei ihr durchgeführten spezifischen positiven Antikörpertest 
in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkör-
perter oder digitaler Form nachweisen kann und dieser Test zu einer Zeit erfolgt ist, zu 
der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte. Der la-
bordiagnostische Befund muss in einem nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur 
Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) arbeitenden 
oder nach DIN EN ISO 15189 akkreditierten Labor erhoben worden sein. Eine Person 
gilt in diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen als "vollständig geimpft" 
ab dem Tag der verabreichten Impfstoffdosis. 

- die betroffene Person eine durchgemachte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
nachweisen kann. Zum Nachweis der Infektion ist ein Testnachweis erforderlich, der auf 
einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Me-
thoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und dieser Test zu einer Zeit er-
folgt ist, zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten 
hatte. Eine Person gilt in diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen als 
"vollständig geimpft" ab dem Tag der verabreichten Impfstoffdosis. 

- die betroffene Person nach Erhalt einer einzelnen Impfstoffdosis eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 durchgemacht hat. Zum Nachweis der Infektion ist erforder-
lich, dass ein Testnachweis vorliegt, der auf einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäu-
renachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstech-
nik) beruht. Eine Person gilt in diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen 
als "vollständig geimpft" ab dem 29. Tag nach Abnahme des positiven Tests. 
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B. Genesenennachweis 

Als genesene Person im Sinne der Coronaschutzverordnung gilt, wer nachweist, dass 

- eine positive Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch eine 
Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist,  

- das Datum der Abnahme des positiven Tests mindestens 28 Tage zurückliegt und   

- das Datum der Abnahme des positiven Tests höchstens 90 Tage zurückliegt. 

Personen, die vor oder nach ihrer durchgemachten Infektion eine Impfung erhalten haben, gelten 
nicht als genesene Personen im Sinne der Coronaschutzverordnung; in diesem Fall finden die 
Ausnahmetatbestände zum vollständigen Impfschutz bei nur einer Impfung Anwendung.  

 

 

C. Gleichstellung mit Auffrischungsimpfungen 

Den Personen mit einer Auffrischungsimpfung gleichgestellt sind  

1. Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr als 14, aber 
höchstens 90 Tage zurückliegt (frisch Geimpfte), 

2. genesene Personen, bei denen die Infektion bestätigende PCR-Test mehr als 28, aber höchs-
tens 90 Tage zurückliegt (frisch Genesene), 

3. geimpfte genesene Personen (einfach Geimpfte mit einer nachfolgenden Infektion oder Perso-
nen, die eine Impfung im Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion erhalten haben)  

 

Personen mit einem spezifischen positiven Antikörpertest und einer nachfolgenden Impfung, die 
nach der entsprechenden oben genannten Ausnahmendefinition (siehe A.) auch mit nur einer 
Impfdosis als vollständig geimpft gelten, werden den vorgenannten zweifach Geimpften in die-
sem Fall gleichgestellt, wobei die Karenzzeit von mehr als 14 Tagen entfällt.  

– GV. NRW. 2022 S. 122a
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